
40 54. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 5, Sitzung am 13. Februar 1914.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Standehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 13. Februar 1914.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 22 Minuten,
Das Protokoll der gestrigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. Haarmann und Dr. Peters.
Eingänge.
Der Vorstand des Rheinischen Vereins für Kleinwohnungswesenhat auch die Nr. 1 der

Zeitschrift „Spiegel Rheinischer Bauart" übersandt, welche auf die Platze verteilt worden ist.
Der Abgeordnete Kessellaul hat mitgeteilt, daß er auch weiter verhindert sei, an der

Tagung des Provinziallandtags teilzunehmen.
Die Abgeordneten von Kesseler, Geldern und Lange haben ihre Teilnahme an der

heutigen und morgigenSitzung abgesagt.
Der Abgeordnetevon Kruse nimmt die in der gestrigen Sitzung auf ihn gefallene

Wahl zum stellvertretenden Mitgliede des Provinzialausschussesan.
Antrag der Geschäftsordnungskommission zum Bericht des Provinzialausschusseszu den

'"T^'H Beschlüssen des 53. Provinziallandtags, betreffend Aenderung der Bestimmungen der Geschiifts-
S^^b ordnung für den Provinziallandtag hinsichtlich der Bildung von Kommissionen.

^ Die Geschäftsordnungskommission stellt folgende Anträge:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Hinsichtlich der Prüfung der Haushaltspläne wird das bisherige Verfahren mit der ans
Ziffer 6 ersichtlichenMaßgabe beibehalten.

2. Von der Einrichtung einer Verfassnngskommission wird abgesehen.
3. In die Geschäftsordnungwird eine Bestimmung aufgenommen, nach der es zulässigist,

die Fachkommission bei Beratung bestimmterGegenständezu verstärken.
4. Der Teilung der II. Fachkommission wird in der Weise zugestimmt,daß die Unterrichts-

angelegenheiten— also das Taubstummen-, Blinden- und Hebammenwesensowie die
Fürsorgeerziehung— einer neu zu bildende!, Fachkommission zugewiesen werden. Derselben
Fachkommission werden entsprechend der Dezernatseinteilung der Verwaltung auch die
Angelegenheiten der Ruhegehaltskassenfür die Bürgermeister und die übrigen besoldeten
Beamten der Landbürgermeistereien,der Ruhegehaltskasseder Kreiskommunaloerbändeund
Stadtgemeindensowie der Witwen- und Waisenversorgnngsanstnltfür die Kommunalbeamten
der Rheinprovinzübertragen.

5. Die vorgeschlageneAenderung des § 27 der Geschäftsordnungdes Provinziallandtages
(siehe Seite 11 der Drucksachen.Nr. 3) wird gutgeheißen.

6. Zu § 28 a: Hinter dem ersten Satz (nach dem Worte Plenum) ist nachstehender Zusatz
einzufügen:
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„Das Gleichegilt, wenn die Fachkommission, zu deren Geschäftsbereich die allgemeine
Finanzverwaltung gehört, die Absicht erklärt, dem Provinziallandtag eine von dem
Antrage des Provinzialausschussesabweichende Festsetzungder Provinzialumlage vor¬
zuschlagen bezüglich derjenigen von dieser Kommission zu bezeichnenden Titel der
Haushaltspläne und besonderenVorlagen, welche zum Geschäftsbereiche einer anderen
Kommissiongehören. Dieser Antrag ist indessen zu stellen, bevor der Provinziallandtag
in eine sachlicheVerhandlung der betreffenden Haushaltspläne oder Vorlagen eintritt."

7. Der Schlußsatzdes § 28a erhält folgende Fassung:
„Trägt die Kommission,zu deren Geschäftsbereich die allgemeineFinanzverwaltung

gehört, gegen die ihr vorgelegten Beschlüsseder anderen Kommission finanzielle Bedenken,
so ist zunächst in gemeinschaftlicherSitzung beider Kommissionen auf eiuen einheitlichen
Antrag der Kommifsionenhinzuwirken."

Der Provinziallandtag nimmt die Anträge unter Ziffer 1 bis 5 unverändert an.
Zu Ziffer 6 stellt der AbgeordneteFusbahn den folgendenAntrag:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen, zu 6 hinter dem Worte „Provinzialumlage"
einzuschalten: „oder außerordentlichegeldliche Bewilligungen, die eine Erhöhung der
Provinzialumlage herbeiführenkönnen".

Der Antrag der I. Fachkommission unter Ziffer 6 wird mit diesemZusatz angenommen.
Der Autrag unter Ziffer 7 wird unverändert angenommen.
Votum der I. Fachkommission zum Antrag der III. Fachkonimission zu der Petition des

Kreises Simmern um Bewilligung eines Darlehns von 150000 Mark aus dem Kleinbahnfonds
zur Bestreitung der Grunderwerbskosteufür die staatliche Nebenbahn von Simmern nach Gemünden.

Die III. Fachkommission stellt folgendenAntrag:
„Der Provinziallandtag wolle dem Kreife Simmern zu den Kosten des Grunderwerbs
für die durch Ciseubahnanleihegesetz vom 28. Mai 1913 (G. S. S. 277) geuehmigte
staatlicheNebenbahn Simmern—Gemünden ein Darlehen von 150000 Mark aus dem
Kleinbahnfondsgewähren nach den für diesen Fonds geltenden Verzinsungsgrundsätzen."

Das Votum der I. Fachkommission lautet:
„Der Provinziallandtag wolle nach dem Antrage der III. Fachkommission beschließen."

Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
Antrag der I. Fachkommission zum Bericht des Provinzialausschusses,betreffend -^^

1. den Antrag des Vereins zur Veranstaltungder „deutschen WelkbundausstellungCöln 1914" JAs?^
e. V. auf Bewilligungeines Zuschusses, ^"^

2a. den gleichen Antrag der „Großen AusstellungDüsseldorf1915 Aus hundert Jahren Kultur
und Kunst",

2b. den Antrag der Landwirtschaftskammerder Nheinprovinz auf Bewilligung eines Zuschusses
zu den ihr aus der Beteiligung an der unter 2a, genannten Ausstellung entstehendenKosten.
Die I. Fachkommission stellt den nachstehenden Antrag:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialverband der Rheinprovinz zeichnet 100000 Mark zum Garantiefunds
der Werkbund-Ausstellung1914 zu Cöln mit der Maßgabe, daß diefe 100000 Mark,
soweit erforderlichzur Auszahlung kommen, sobald die von der Garantiesumme der
Stadt Cöln zunächst angreifbaren 250000 Mark erschöpft sind.
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Für die Düsseldorfer Ausstellung werden 40000 Mark als Beitrag zur Veran¬
staltung der Landwirtschaftskammer bewilligt, und wird der Provinzialausschußermächtigt,
weitere 60000 Mark zum Garantiefondszu zeichnen mit der Maßgabe, daß diese Garantie
zu gleichen Bedingungenmit anderen Garantiefondszeichnernverwendetwerden darf."

Der Provinziallandtag stimmt diesem Antrag zu.
Antrag der I. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzmlansschusses,betreffend

^^°,e A den Antrag der Stadt Aachen auf Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten der Nachbildung
S°^"A der Reichskleinodien in der Kaiserlichen Hofburg in Wien für das Jahr 1915.

^ Die I. Fachkommission beantragt, den nachstehenden Antrag des Provinzialausschusses
unverändert anzunehmen:

„Provinziallandtag ermächtigtden Provinzialausschuß,der Stadt Aachen für die Nach¬
bildung der in der Schatzkammer der Kaiserlichen Hofburg iu Wien befindlichen Neichs-
kleinodien einen Zuschuß in Höhe bis zu 50 000 Mark znr Verfügung zu stellen, und
erklärt sich mit der in der Vorlage des Provinzialausfchufsesvorgeschlagenen Deckung
einverstanden."

Der Provinziallandtag stimmt diefem Antrage zu.
Antrag der I. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschnsses,betreffend

^sZ^e^ die Vornahme von Wahlen zum Wasserbeirat.
S«^"^> D^ I. Fachkommission stellt den nachstehenden Antrag:

„Der Provinziallandtag »volle die Wahlen vornehmen. Vorgeschlagen werden als Mit¬
glieder:Oberbürgermeister Wallraf-Cöln, Oberbürgermeister Holle-Essen, Oberbürger¬
meister Iohansen-Crefeld, Geheimer KommerzienratHueck-Aue, Bergrat Kreuser-
Mechernich, OekonomieratCaspers-Vubenheim; als Stellvertreter: Oberbürgermeister
Gieleu-Neuß, OberbürgermeisterPiecq-M. Gladbach, BeigeordneterGeusen-Düssel¬
dorf, Generaldirektor Goldensberg-Essen, Vergrat Gruhl-Vrühl, Bürgermeister
Kirsten-Saarburg."

Der Referent der I. Fachkommifsion macht darauf aufmerksam,daß bestimmungsgemäßdie
Hälfte der Mitglieder und Stellvertreter aus Vertretern der Landgemeindenzu entnehmenfei, daß
dementfprechend die I. Fachkommifsionan Stelle des Generaldirektors Goldensberg-Effen den
Königlichen Landrat Freiherrn von Droschke zu Trier vorschlage.

Der Provinziallandtag stimmt den gemachten Vorschlägen mit dieser Abänderung zu.
Auf den Autrag der I. Fachkommifsionzu der Petition der Kanzlisten der Provinzial-

verwaltung um Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Vesoldungsdienstalterund Erhöhung des
Endgehalts, zu der Petition der Registraturen der Zentralverwaltimg um Aufbesserung ihrer
Gehälter, zu der Petition der aus dem MilitärcmwärterstandehervorgegangenenRegistraturen um
Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Befoldungsdienstalterund um Abkürzung der Vor-
bereitnngszeit,zu der Petition der Provinzialstraßemneisterum andere Regelung ihres Gehaltes und
zu der Petition der aus dem Militäranwärterstande hervorgegangenenProvinzialstraßenmeisterum
Anrechnungeines Teils der Militärdienstzeit auf das Befoldungsdienstalterlehnt der Provinzial¬
landtag diese Petitionen ab.

Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommission zur Bittschrift des Bundes der Militär-
cmwärterund Invaliden der unteren BeamtenDeutschlandswegen Anrechnungder Militärdienstzeit,
Anstellung auf Lebenszeit pp. befchließt der Provinziallandtag, über diefe Petition, weil zur
Verhandlung im Plennm ungeeignet,znr Tagesordnung überzugehen.
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